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Verordnung über den Mindestabstand
von Spielhallen

in der Gemeinde Bad Zwischenahn

Aufgrund des § 4 S. 3 des Niedersächsischen Spielhallengesetzes (NSpielhG) vom
26.01.2022 (Nds. GVBl. Nr. 3/2022, S. 36) hat der Rat der Gemeinde Bad
Zwischenahn für das Gebiet der Gemeinde Bad Zwischenahn am XX.XX.2022
folgende Verordnung beschlossen:

§ 1

Mindestabstand von Spielhallen

Zwischen Spielhallen im Sinne des § 1 Abs. 4 NSpielhG ist im gesamten Gebiet der
Gemeinde Bad Zwischenahn ein Mindestabstand von 500 Metern (Luftlinie)
einzuhalten.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den
Landkreis Ammerland in Kraft.

Bad Zwischenahn, XX.XX.2022

Gemeinde Bad Zwischenahn
Der Bürgermeister

Henning Dierks


